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Zürich, 8. Oktober 2017 

 

Vernehmlassungsantwort 13.407 n Pa.lv. Reynard. Kampf gegen die 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir begrüssen, dass der erweiterte Vorentwurf den strafrechtlichen Schutz vor Hasskrimi-
nalität und Diskriminierungen auch auf Menschen mit Varianten der Geschlechtsent-
wicklung (Intersex-Menschen) 

1 ausdehnen will. Im vorliegenden Entwurf ist das de facto 
aber leider noch nicht der Fall, da Varianten der Geschlechtsentwicklung weder eine 
“sexuelle Orientierung”, noch eine “Geschlechtsidentität” darstellen, sondern die 
“körperlichen Geschlechtsmerkmale” betreffen. 

Um der erklärten Absicht des Vorentwurfs gerecht zu werden und auch Menschen mit 
Varianten der Geschlechtsentwicklung (Intersex-Menschen) tatsächlich zu schützen, wäre 
es aus unserer Sicht angemessen, die bereits bestehenden Kriterien des Vorentwurfs 
(“sexuelle Orientierung” und “Geschlechtsidentität”) zusätzlich um das Kriterium 
“körperliche Geschlechtsmerkmale” zu ergänzen. 

Besten Dank für Ihre Erwägung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Daniela Truffer, Markus Bauer / Zwischengeschlecht.org 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 NEK-CNE, Stellungnahme Nr. 20/2012; CRC/C/CHE/CO/2-4, paras 42–43; CAT/C/CHE/CO/7, 

para 20; CEDAW/C/CHE/CO/4-5, paras 24-25, 38-39; CCPR/C/CHE/CO/4, paras 24-25 
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Steiner David BJ
De: Angele Tamara <Tamara.Angele@chgemeinden.ch>Envoyé: mercredi 6 septembre 2017 12:10À: Steiner David BJObjet: Vernehmlassung: 13.407 n Pa.Iv. Reynard. Kampf gegen die Diskriminierung 

aufgrund der sexuellen Orientierung / KSN SGV

Sehr geehrte Damen und Herren  Mit Ihrem Schreiben vom 16. Juni 2017 haben Sie dem Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) das oben erwähnte Geschäft zur Vernehmlassung unterbreitet. Für die Gelegenheit, uns aus Sicht der rund 1625 dem SGV angeschlossenen Gemeinden äussern zu können, danken wir Ihnen.  Nach Studium der Unterlagen teilen wir Ihnen hiermit jedoch mit, dass der SGV zu dieser Vorlage keine Stellungnahme einreicht.  Vielen Dank für Ihre Kenntnisnahme.  Freundliche Grüsse  
Schweizerischer Gemeindeverband Präsident                        Direktor 

            Hannes Germann             Reto Lindegger Ständerat    
Schweizerischer Gemeindeverband Laupenstrasse 35, Postfach 8022 3001 Bern Tel. 031 380 70 00 verband@chgemeinden.ch www.chgemeinden.ch   
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Bern, 26. September 2017 

 

Vorentwurf zur Ergänzung des Artikel 261bis des Strafgesetzbuches (StGB) zur Umsetzung der 

Pa.Iv. Reynard (13.407) Kampf gegen die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung 

Stellungnahme der EKKJ 

 

Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident,  

Sehr geehrter Herr Steiner, sehr geehrte Damen und Herren  

 

Die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen EKKJ begrüsst die Bestrebungen des 

Parlaments, allgemein gehaltene, diskriminierende Äusserungen gegen LGBTI-Personen strafbar zu 

machen. Dadurch würde das Parlament ein klares Zeichen gegen Homophobie setzen.  

 

Für Kinder und Jugendliche wäre diese Strafnorm von grosser Bedeutung, da sie besonders von  

Homophobie betroffen sind, wie eine Studie der Universität Zürich von 2013 zeigen konnte. Das  

Suizidrisiko von homosexuellen jungen Frauen und Männern ist zwei- bis fünfmal höher als bei hete-

rosexuellen jungen Menschen1. Es ist deshalb dringend notwendig, die verschiedenen Massnahmen 

gegen homophobe Äusserungen und Handlungen in der Schweiz zu verstärken, von der Prävention 

bis hin zur Repression.   

 

Bisheriger Schutz gegen Hasskriminalität und Diskriminierungen gegen LGBTI-Personen 

Die EKKJ erachtet den bisherigen Schutz von LGBTI-Personen gegen Hasskriminalität und Diskrimi-

nierungen als ungenügend. Betroffene haben zurzeit lediglich die Möglichkeit, sich auf den Persön-

lichkeitsschutz von Art. 28 ff. ZGB oder die Ehrverletzungsdelikte von Art. 173 ff. StGB zu berufen. 

Schutz gegen Verleumdung und Diskriminierung, wie es zum Beispiel die Rassismus- und Antisemi-

tismusstrafnormen gewähren, geniessen LGBTI-Personen nicht.  

                                                      
1 Jen Wang a,c,*, Michael Häusermann b, Hans Wydler a, Meichun Mohler-Kuo a, Mitchell G. Weiss c,d, Suicidality and sexual 
orientation among men in Switzerland: Findings from 3 probability surveys, Journal of Psychiatric Research 46 (2012) 980e986, 
2012. 


